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Referat tür die Sıtzung der Päpstlichen Theologenkommission

Auf der Sıtzung der Päpstlichen Internationalen T’heologenkommission
1969 hielt ıch einen Vortrag über dıe Aufgaben einer solchen Kommuissıon

UN) über aktuelle Themen. Der Vortrag auurde IN einem „Sub secreto“ gedach-
Ien Hefl der Glaubenskongregation abgedruckt. Wihrend ıch miıch die Be-
stımmung der Verschwiegenheit hielt, mußte ıch bald ın EDOG international“
(vom UN (ın Auszügen) ın den „Informations Catholiques Inter-
nationales“ (vom den ext mMmeines Vortrags ın französischer ber-
SELZUNG, die leider NUNY UNZCNAU meıine Gedanken wiedergzab, entdecken. Schon
vorher gab über ıhn Meldungen ın der Presse; Pressevertreter ın Rom konn-
Ien sıch da auch selbst das erwähnte Hefl erwerben. Diese Meldungen
UNSCHAUN, Ich habe P Nıe gefordert, alle /rüheren Römuischen Lehrerkiärungen,
die überholt sınd, müßten ausdrücklich widerrufen awyerden. Selbstverständlich
gıbt dıeser Vortrag, ULE Kardinal Seper erklärte, meıine Ansıcht UN nıcht dıe
Meinung der T’heologenkommission zwieder. Damuıt e1in authentischer ext V“VOT-

liegt, möchte ıch hıer meıinen Vortrag ın deutscher Übersetzung herausbringen.
Der ursprünglıch lateinısche ext wurde durch meıinen Mitarbeiter Dr Elmar
Klınger 15 Deutsche übertragen.

An sıch 1St mMI1r hiıer LLUT die Aufgabe gestellt, ein1ges VO  3 dem CNNCNM, W as VO  >

dieser Kommuissıon VOTL allem un mMi1t besonderer Dringlichkeit behandeln ware.
Aber dieser Aufgabe einer entsprechenden Auswahl VO  w Themen gerecht Wer-

den, 1St ein1ges 1m OTaus bedenken, da die Aufgabe On nıcht lösen ISt. Wäre
nämlich die Aufmerksamkeit unmıttelbar auf die Fragen gerichtet, die jedem „aktuell“
erscheinen, dann könnte nıemand sicher WI1ssen, ob einer wiırklich dringlichen Sache
9achgeht‚ oder einem Thema, das heute 1mM und aller un INOTSCH schon veErgesSSCH
1ST

Die Theologenkommission steht 1n Nn Beziehung ZUFE Glaubenskongregation.
Diese Beziehung 1St ıhr unbedingt wesentlich. Denn anderntalls ware sS1e LLUTr ırgendeın
beliebiger Kreıs VO  - Theologen, der sıch MmMI1t theologischen Streitiragen beschäftigt. Sıe
stünde mMi1t unzählıgen anderen dieser Art auf derselben Stufe un besiäße keine ıhr
ausschließlich VO  @; sıch Aaus zukommende Funktion. Diese CHNSC Beziehung besagt WAar

nıcht, dafß dıe Theologenkommission keine eıgene Aktivität un: Spontaneıtät entwik-
keln dürte un LLUTL eın abhängiges UOrgan sel, dessen Inıtiatıve allein VO der ENTISPFE-
chenden Anweısung der Kongregatıion des Papstes abhängt. Im Gegenteıl. Denn blofß

16 Stimmen 185, 217



Karl Rahner SJKail“1.tqbn’evru.5'] .  durch eigene Spontaneität und Verantwortlichkeit kann die Kommission für die Römi-  sche Kongregation eine Hilfe sein. Aber ihre verantwortliche und aktive Mitarbeit  muß ganz hingeordnet werden auf die Tätigkeit eben dieser Kongregation. Das ist an  sich selbstverständlich; denn schon aus der begrenzten Zahl von Mitgliedern der Kom-  mission und daraus, daß der Papst allein die Auswahl getroffen hat, geht hervor, daß  dieser Kreis keine Repräsentation aller katholischen Theologen auf der Welt sein kann  oder sein will. Ob eine solche kollegiale, von der Bischofsvertretung unterschiedene  Repräsentation aller Theologen an sich als legitim zu denken wäre, ist eine andere,  hier nicht zu entscheidende Frage. Dieser Kreis jedenfalls ist eine solche Repräsentation  ohne Zweifel nicht und er würde seiner eigenen Natur zuwider handeln, wenn er sich  nicht als Organ der päpstlichen Kongregation betrachtete und deshalb seine Funktion  auf das beschränkte, was wirklich in den Bereich dieser Kongregation fällt.  Aber von da aus wird nur die Frage um so drängender, was denn überhaupt und  was heute diese Kommission zu leisten hat. Wenn darauf nur im Sinn des bisher Ge-  sagten erwidert würde, sie hat der Römischen Kongregation zu dienen, so würde die  Frage nur verschoben; denn sofort müßte weiter gefragt werden, was das bedeutet  und was diese Römische Kongregation selbst zu leisten hat. Darauf gibt heute kaum  jemand eine richtige und praktikable Antwort. An sich ist ja klar, daß die Kongrega-  tion als päpstliches Organ das Recht und die Pflicht hat, den christlich-katholischen  Glauben gegen alle Irrtümer und Gefahren zu beschützen und zu verteidigen, durch  die er von innen wie von außen herausgefordert wird. Aber wir begingen einen großen  Irrtum, wenn wir der Meinung wären, daß mit einer solch abstrakten Antwort und  damit, daß man ansonsten für die Zukunft in der gewohnten Weise weitermacht wie  bisher, diese Frage heute zu lösen wäre. Was über die Kongregation bislang abstrakt  gesagt und von ihr selbst praktisch getan wurde, entspricht heute nicht mehr der Situ-  ation, in der sie sich konkret befindet und aus der ihre konkrete Funktion genauer zu  beschreiben wäre. Die grundsätzliche Frage also, die zunächst von dieser Kommission  zu lösen wäre, ist die Frage nach dem Wesen und der Funktion der Glaubenskongre-  gation selbst. Von der Antwort darauf hängt auch die besondere Auswahl der Themen  ab, die durch die Kommission zu behandeln sind. Die grundsätzliche Frage jedoch  nach der heutigen Funktion der Glaubenskongregation selbst hat, scheint mir, noch  keine ausreichende Antwort gefunden. Ich kann daher nichts anderes tun, als einige  von den Schwierigkeiten zu nennen, die einer solchen Antwort offenbar im Weg ste-  hen.  I. Wesen und Funktion der Römischen Glaubenskongregation  Die Situation  1. Erlauben Sie mir zu Anfang, daß ich das bisher übliche Vorgehen der Glaubens-  kongregation kurz umreiße. Ich gebe gerne zu, daß eine solche Beschreibung nur sehr  schematisch sein kann. Wenn sie darüber hinaus dem einen oder anderen nicht genü-  218durch eigene Spontaneıtät und Verantwortlichkeit kann die Kommissıon für dıie Römıi-
sche Kongregatıiıon ıne Hılfe se1in. ber ıhre verantwortliche un aktive Mitarbeit
mu{ß SUATZ hingeordnet werden aut die Tätıgkeıit eben dieser Kongregatıion. Das 1St
sıch selbstverständlıich: denn schon Aus der begrenzten Zahl VO  w Miıtgliedern der Kom-
m1ssıon un: daraus, daß der apst allein dıe Auswahl getroffen hat, geht hervor, dafß
dieser Kreıs keine Repräsentation aller katholischen Theologen aut der Welt sein kann
oder sein ıll Ob ıne solche kollegiale, VO  . der Bischofsvertretung unterschiedene
Repräsentatıion aller Theologen sıch als legıtım denken ware, 1St ıne andere,
1er nıcht entscheidende rage Dieser Kreis jedenfalls 1St ine solche Repräsentatıion
ohne Zweıtel nıcht und würde seiner eigenen Natur zuwıder handeln, WECNN sıch
nıcht als rgan der päpstlıchen Kongregatıion betrachtete un eshalb seine Funktion
auf das beschränkte, W as wirklıch in den Bereıch dieser Kongregation fällt

ber VO  - da AausSs wırd 11UT dıe Frage drängender, W as denn überhaupt und
Was heute diese Kommissıon eisten hat. Wenn darauf DUr 1im Sınn des bisher (26=-
Sagtecn erwıdert würde, s1e hat der Römischen Kongregatıon dienen, würde die
Frage LLUT verschoben; denn sofort müfste weıter gefragt werden, W as das bedeutet
und W 4S diese Römische Kongregatıon selbst eisten hat Darauf o1Dt heute kaum
jemand ine riıchtige un praktikable Antwort. An sıch 1St Ja klar, dafß die ongrega-
tion als päpstliches rgan das Recht un die Pflicht hat, den christlıch-katholischen
Glauben alle Irrtuüumer un Getfahren beschützen un verteidigen, durch
dıe VO  ; innen w 1e VO  > aufßen herausgefordert wiırd. ber WIr begingen eıiınen grofßen
Irrtum, WENNn WIr der Meınung waren, daß mM1t einer olch abstrakten Antwort und
damıt, dafß 114l AaNnsoNsten für die Zukunft 1n der vewohnten Weıse weitermacht WwW1e
bisher, diese Frage heute lösen ware. Was über dıe Kongregatıion bislang abstrakt
gESAHT un: VO  > hr selbst praktisch wurde, entspricht heute nıcht mehr der S1itu-
atıon, 1ın der s1e sıch onkret befindet un AaUus der ihre konkrete Funktion ZENAUCT
beschreiben ware. Dıie grundsätzlıche Frage also, die zunächst VO  ; dieser Kommuissıon

lösen ware, 1St dıe Frage nach dem Wesen un: der Funktion der Glaubenskongre-
gatıon selbst. Von der Antwort darauf hängt auch die besondere Auswahl der Themen
ab, die durch dıe Kommıissıon behandeln sind. Dıe grundsätzliche Frage jedoch
nach der heutigen Funktion der Glaubenskongregation selbst hat, scheıint mıir, noch
keine ausreichende Antwort gefunden. kann daher nıchts anderes LunN, als einıge
VO  = den Schwierigkeiten ECNNCIL, dıe einer solchen Antwort oftenbar 1M Weg STE-

hen

Wesen und Funktion der Römis  en Glaubenskongregation
Die Sıtuation

Erlauben Sıe M1r Antang, dafß iıch das bisher übliche Vorgehen der Glaubens-
kongregation kurz umreiße. gebe N E dafß i1ne solche Beschreibung NUur sehr
schematisch se1ın kann. Wenn s1e darüber hinaus dem eiınen oder anderen nıcht AJ  genü-
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gend „fromm“ seın scheint, bitte ich auch dafür Nachsicht. Die Kongregation
Z1Nng bisher VO  ; der Meıinung AausS, NEeEUE Ideen un theologische Thesen, die sıch NEeu ent-
wickelten un nıcht VO  . vornherein mi1t dem überlieferten Glauben In Übereinstim-
MUNgS se1ın schienen, kämen Aaus eın un: demselben Miılıeu, WI1e das der Kongrega-
tiıon selbst 1St;, und S1e stünden 1n unmıiıttelbarem Kontakt mit der 4aNSONSTEN überlie-
ferten un formulierten Theologie, daß, da die yleiche Terminologie, die gleichen
philosophischen Voraussetzungen, die gleichen kulturellen Mentalıtäten auf beiden
Seıten vorausgesetzt un verwendet würden, HE entstandene Meinungsverschieden-
heiten genügend leicht testzustellen und aufzudecken waren. Man War der Meıinung,
daß ıne NCUC, verdächtig scheinende Sentenz genügend leicht ine Erklärung
AUS dem Denzınger herbeizubringen se1, deren Wıderspruch ZUr bekämpften Lehre
dann ohne Schwierigkeit eingesehen werden könnte.

Neue Lehrsentenzen, VO  S denen INa  e glaubte, s1e müßten abgelehnt werden, wurden
entweder als schon ekannt h7zw als ohne ühe dem durchschnittlichen Verständnıis
zugänglich betrachtet, oder schnell 1n solche SÄätze übersetzt, dıe der traditionellen
Lehre direkt widersprachen. Auf die Mentalıtäten, stillschweigenden Vorausset-
ZUNgCN un: unreflektierten Erfahrungen, VOTr deren Hintergrund die Lehrmei-
NUNSCH entstanden sınd, wurde nıcht geachtet. Die römischen Zensoren, diıe in den
römiıschen remıen arbeiteten, ZWar ohne Zweiıtel alles scharfsınnige un: SC-
lehrte Leute, aber auch s1e betrachteten dıe eigene Mentalıität und das eıgene ZEeISt1Z-SO-
7iale Miılieu als das eiNZ1g exıistente, das VO  - vornherein allen anderen zugänglich se1.
Die Geschichtlichkeıit der eigenen Mentalıtät un die Bedingtheıit des eigenen kulturel-
len, wissenschaftlichen, Ja 10124 menschlichen Mılıeus wurden weder reflex erkannt,
noch konnte 1n den Entscheidungen, die s1e tallten, damıt gerechnet werden.

Von daher erklärt sıch, dafß 1in den römischen Verurteilungen der etzten hundert
Jahre der wahre Glaube WAar wirklich, aber auch NUu  - autf ıne sehr sterıle und fast
bloß repressive Weiıse verteidigt wurde, ohne da{fß durch 1ine solche römische Aktıon
ıne posıtıve Integration der Probleme erreicht und diese Probleme anders ZC-
löst worden waren als Jahrzehnte spat un: 1im allgemeinen DUr VO  - solchen Leuten,
die tür die römıiıschen remiıen eher verdächtig 1, hne Zweıtel wurde dıe katho-
lische Wahrheit verte1idigt, auch WEeNnNn diese oft recht lang gekoppelt wurde MmMi1t obso-
leten Meınungen der Schule. ber INa  3 hat viele verloren, dıe dieser Wahrheit hät-
ten zustiımmen mussen und VO  } sıch Aaus auch dazu bereit SCWESCH waren, jedoch den
Glauben verloren, weıl sSie einerseıts 1ın einer geist1g-soz1lalen Umgebung lebten, dıe
weıt entternt Wr VO  } derjenıgen der römischen Doktoren, un weıl ihnen ZU andern
diese Lehre vorgelegt wurde in einer für s1ie nıcht gemäfßen Weıse. Wenn die Geschichte
dieser Kongregatıon 1m etzten Jahrhundert ehrlich beurteilt wiırd, dann erscheint s1e
als ine hıstoria calamıtatum un: der verpaßten Gelegenheıiten, als ıne Geschichte, die
Von Leuten gemacht wurde, welche sıch unbeschadet iıhrer legıtımen Autorität un: —-

beschader iıhres Auftrags, die katholische Wahrheit verteidigen, allzusehr als die
„beati possidentes“ gaben.
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hne Zweitel kann die Kırche der ast und den Engpassen der Geschichte nıcht

entfliehen. hne Zweıtel 1St besser, auf ıne wenıger gelungene Weıse die katholj-
sche Wahrheit verteidigen, als diese auch 1Ur 1m kleinsten aufzugeben. ber selbst
wWwenn WIr dies alles zusammenrechnen, hätte immer noch viel Beklagenswertes 1n dieser
Geschichte, hätten viele Irrtümer und sehr viele objektiv alsche Entscheidungen VOr-

mıeden werden können. Meınen WIr nıcht, dafß solche Irrtümer nıcht gegeben habe
ast alles, W AsSs VO  ; den römischen remıen ın den etzten hundert Jahren VOr dem
Zweiten Vatiıkanum biblischen Fragen DSESAQL wurde, 1St obsolert un wırd heute
VO  - nıemanden mehr eachtet. Wenn der Modernismus auch richtig als Ansammlung
VO  3 Häresıien eingeschätzt wurde, 1St doch a  N, daß die konkrete Verurteilung

1US voll 1St VO  - voreılıgen Behauptungen, dıe dem Gewicht der Probleme
und der Mentalıtät des Gegners nıcht gerecht wurden. Vieles, W a4s dıie Päapste 1n u1llse-

rer eıt soz1alen un wiırtschaftlichen Dıngen Sagten, verdient ohne Zweıftel öchstes
Lob Dennoch wurde dies oft auch vorgebracht, als ob INa  - sıch in allem autf das
Evangelium oder auf das ewıge Naturrecht tutzen könnte, obwohl nıcht selten
bloß für ıne bestimmte eıit un Kultur ZSESARL W al. Betrachten WIr den modernen
Evolutionismus un die Haltung der Kirche den modernen Wiıssenschaften, Psy-
chologie un Soziologıie: Jahrzehntelang (fast über eın Jahrhundert) wurde die Idee
VO  w} eiıner Entwicklung des Menschen AUS dem allgemeinen Bereich des Lebens Ntier-

drückt; noch heute 1St die amtlıche Ablehnung des Polygenismus nıcht zurückgenom-
MCN; dıe Reaktion der Kirche auf Tiefenpsychologie un: allen wissenschaftlichen Oft-
schritt WAar fast immer, sSOWeIlt dıe römiıschen Autorıtäten angeht, VO: Geilst konser-
vatıven Mißtrauens inspirıert.

Wenn INanl al dies AaUsSs der Geschichte ehrliıch bedenkt, 1St heute arüber hinaus
ACNH, dafß Verhaltensschemata dieser Art heute auch in der Kırche cselbst unwirk-

Sa geworden sınd. Wır beobachten heute einen ungeheuren geist1g-sozl1alen Umbruch,
dessen Natur un dessen Folgen bısher noch weithin unbekannt sınd. Wenn in früheren
Jahrzehnten ıne Entscheidung der Glaubenskongregation oder irgend eınes anderen
römischen Grem1ums erg1ng, dann hat der Christ oder der Theologe, talls davon
betroffen Wal, sıch entweder einem solchen Dekret unterworten oder hat dıe Kırche
verlassen. Heute jedoch mehren sıch die Fälle, der betreftende Christ weder das
ıne noch das andere LUL. Er übernıimmt weder die Lehre eınes solchen GremıLıums noch
verliäßt die Kirche, sondern beteiligt sıch, mi1t eiıner solchen, WI1e heißit, blofß „Pal-
tiellen Identifikation“ zufrieden, weıterhıin Leben der Kiırche Wenn 198023  - ıhm
Sagt, se1 unehrlich und vielleicht 19) unehrenhaft, dann antwortiet C das
scheine 1LLUT Aaus der Sıcht der Autorıitäten, deren Lehrverlautbarungen gerade
ablehnt. Daraus wırd eutlıch, dafß dıe bislang übliche Verfahrensweise der römischen
Kurıe ZU großen Teıl nwırksam geworden 1St. Es mu{l jedoch darauf bestanden
werden, daß die römischen Kongregationen nıcht LLUT das Recht un die Pflicht haben,
den tradıtionellen Glauben verteidigen, sondern daß s1ie darüber hınaus 1n gleicher
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Weıse auch verpflichtet sınd, ıne möglichst wirksame Verhaltensweise suchen, mi1t
der diese Verteidigung wirklich Erfolg hat

Damıt 1St 1U  } aber keineswegs schon adäquat die 1 Situation beschrieben, in
der heute die Glaubenskongregation ıhr AÄAmt verwalten MUuU: Schon die N Eın-
stellung des Bewußftseins gegenüber dem Verhältnis VO  ; theoretischer un praktischer
Vernunft scheint M1r anders sein als früher. Von daher wırd leicht verständlıich,
da{fß 19088  - nach meınen bescheidenen Erfahrungen nıcht SCHh kann, der yrößere
Teil des Jüngeren Klerus iın Deutschland betrachte alle Dogmen, die in der Kiırche g-
lehrt werden, 1m einzelnen als absolut wahr. Dıies scheint aber die Jüngeren Leute nıcht
allzusehr beunruhigen, weıl s1e sıch die theoretische Wahrheit als solche, wiırd
von ihrem tatsächlichen existentiellen Anspruch abgesehen, wen1g kümmern pflegen.
Kurz: die heutige geist1g-soz1ale Lage 1St völlig anders als früher un: War S! dafß
nıcht werden kann, die bloß ormale Autorität einer römischen Kongregatıon
würde de facto und auf wırksame Weise diejenigen bewegen, die solche Dekrete
gerichtet sind. Es genugt nıcht, diese Einstellung geltend machen, der Betref-
tende musse entweder den entsprechenden päpstlichen Verlautbarungen zustımmen,
oder aufhören, katholisch se1ın. Denn dieses Prinzıp wırd bei jenen Leuten de facto
nıcht anerkannt, noch 71bt die konkreten ıttel, durch die heute ein solches Axıom
wirksam durchgesetzt werden könnte.

Dazu kommt noch ein dritter Grund, der hier ausdrücklich anzutführen 1st und
der die bıisher übliche Vertahrensweise dieser Kongregatıiıon 1n rage stellt. Man Ding
nämlich früher VO  S der Voraussetzung Aaus, dıe Kongregatıon se1l in der Lage, über
alles wachen, W as 1n der katholischen Kırche den Glauben betrifit. Es wurde VOLI-

AUSSESECLIZL, da{fß INa  — auf den Index der verbotenen Bücher mındestens al dıe Schriften
ser:zen könne, die VO  w} Katholiken gyeschrieben sind un den katholischen Glauben be-
drohen. Man überwachte daher alle Lehrer der Theologie, oder mındestens ylaubte
Man, dies IU  =) Man pflegte aut z1emlich willkürliche Art hinsıchtlich der Wahl
des Gegenstands Lehrschreiben auszusenden, deren Inhalt dann selten die wirklich
grundlegenden Probleme der e1ıt betraf, oder, WeEeNnNn solches angezielt WAafr, die yrund-
legenden Probleme durch den blo{ß negatıven Charakter der Entscheidungen mehr
oder wenıger ungelöst autf sıch eruhen 1eß Ausgearbeıtet wurde alles VO  a} einem
kleinen Kreıs VO  w} Theologen, der tast ausschliefßlich 1ın Rom sa und dessen Sachver-
stand un Kompetenz 1n der entsprechenden aterıe nıcht ..  ber alle Zweiıtel erhaben
WAar. Die Bischöfe fungierten für solche Dekrete praktisch blofß als austührendes rgan
oder als solche, die be1i der römischen Kurie diejenıgen melden, deren Lehre häresie-
verdächtig schien. Aus vielen Gründen 1St heute eın Vorgehen nach Art einer solchen
„Lehrpolizei“ unwiıirksam.

Eın Grund dieser Wirkungslosigkeit 1St besonders betonen. Aufgabe der lau-
benskongregation 1St CS, den katholischen Glauben un se1ın yemeınsames Bekenntnis

verteidigen. Die Art un Weıse aber, W1e dies biısher geschah, ıne Sanz be-
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stiımmte Einheit VO  ; Theologie und Glaube VOTauUS, die heute de facto nıcht mehr g-
geben 1St un auch nıcht mehr gegeben se1n kann. war o1bt 7zwischen Theologie
und Glauben einen wesentlichen Zusammenhang; denn nıcht bloß hat die Theologie
als wissenschaftliche Interpretation des Glaubens diesen Glauben immer beachten,
sondern umgekehrt enthält auch jede Glaubensaussage selbst unausweichlich schon
immer eın Element der Reflexion un deshalb der Theologie. Irotzdem besagt diese
CNSC Verwandtschaft 7zwischen beiden keine Identität. Wenn Theologie nämli:ch ımmer
wissenschaftliche Interpretation des Glaubens 1St un!: diese Interpretation vieles
jeweılıger Philosophie, Kultur un: wissenschaftlicher Erfahrung VOraussetizen mMUu:
Voraussetzungen, dıe veränderlich un nıcht bei allen die gleichen sınd dann sind
Theologie und Glaube nıcht 1U  — verschieden, sondern werden auch verschiedene
Theologien möglich, cselbst Wenn s1e alle den gleichen Glauben meınen.

Dieser Difterenz iSt mMan sich heute viel bewufter als in der Vergangenheit. Sıie wırd
heute bereits als unüberwindbar empfunden, weıl diıe Voraussetzungen dieser verschie-
denen Theologien heute VO  3 nıemandem mehr alle zugleich überschaut un ZUr Kon-
stıtu1erung der einen Theologie, die dıe übrigen in ine Synthese brächte, verwendert
werden können. Früher konnte die Glaubenskongregation bei ıhrer Arbeit iıne allen
gemeinsame Theologie, die auch jeder überschauen Zut 1ın der Lage WAafr, OTAauUS-

setizen und Kat zıiehen. Heute jedoch teilt sıch die früher allen gemeinsame Theolo-
g1e unbeschadet der Einheit des Glaubens mehr und mehr 1ın dıe vielen verschiedenen
Theologien, die nıemand mehr gleichzeitig autf ein und denselben Nenner bringen
VEeIMaAaS.

Es 1st bislang völlig dunkel, WI1€e diese Kongregatıion mit ihren 1Ur wenıgen Mıt-
gliedern diıese verschiedenen Theologien kennen un unterscheıiden, bzw iıhre eigenen
Lehrverlautbarungen in einer Sprache verfassen kann, die wiırklich VO  - allen verstan-

den un als geeignet anerkannt wırd Zur Lösung für die einer jeweiligen Theologıe
ımmanenten Fragen. Schon heute eobachten WIr Streitigkeıten, die Aaus dieser Sıtu-
atıon des theologischen Pluralismus entstehen. Die eınen wollen 1ne estimmte Sen-
tenz als häretisch verwerfen, und die anderen erklären dieses Verlangen Aaus der fal-
schen Interpretation der beanstandeten Sentenz, da diese Interpretation nıcht den
Voraussetzungen der Terminologie, der Philosophie USW., entspreche, aus denen ıne
solche Sentenz hervorgeht un ohne die Ss1e nıcht beurteilt werden könne. Früher wurde
disputiert über die Wahrheit eıiner Lehre, VO  3 der Man keinen Zweıtel hatte, daß ıhr
Sınn auf beiden Seiten yleich verstanden wurde; heute bestreiten sıch beide Parteıiıen
gegense1lt1g, daß dıe i1ne den Sınn der Lehre der anderen richtig begriften habe Von
daher kommt CS da{fß die Beurteilung einer solchen Sentenz oft als Verurteilung der
alschen Interpretation der verurteilten Sentenz betrachtet wird.
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A ""Gl:.’zubensle’o‘ng—r‘éga„‘t'io;t d 'T\I;éolo‘genkoälyr}*zis'sior\; iae;;ié  i  Folgerungen  Was folgt nun aus der hier kurz umrissenen Situation für die Arbeit der Römischen  Kongregation und der Theologenkommission? Was vor allem folgt daraus für die Aus-  wahl besonders vordringlicher Themen?  Bevor wir unser spezielleres Thema angehen können, scheint es notwendig, daß noch  einiges mehr im allgemeinen gesagt wird. Haben wir die Situation richtig umschrieben,  dann ist das erste, was man daraus folgern kann, die Erkenntnis, daß wir nicht wissen,  wie wir uns verhalten sollen. Der erste Fehler, den wir gewöhnlich begehen, liegt in  der Überzeugung, daß wir die Situation, in der wir leben, gut durchschauen und die  Prinzipien und Normen schon besitzen, durch die wir, wenn sie bloß richtig angewandt  werden, die Situation meistern können. Wir meinen oft, das einzige Versehen, das uns  passieren kann, sei die Unterlassung der praktischen Applikation von Prinzipien, über  deren Natur und Wert es keinen Zweifel gibt. De facto aber durchschauen wir nirgend-  wo wirklich die Situation, in der Kirche und Lehramt sich befinden. Wir interpretieren  die Situation von heute und morgen aus der Situation von gestern, an die wir uns  gewöhnt haben. Keineswegs aber durchschauen wir im letzten wirklich, welches die  Gründe sind für die so tiefgreifende Änderung der soziologisch-geistigen Situation.  Wir setzen Handlungsnormen als selbstverständlich voraus, denen de facto heute die  Menschen nicht folgen. Wir legen Prinzipien und Maximen vor, die in sich vielleicht  sehr gut sein mögen, jedoch unglücklicherweise den Fehler haben, daß der heutige  Mensch sie gerade nicht als die eigenen anerkennen will. Wir meinen, die Art und  Weise, wie man in einem klerikalen Milieu zu denken, zu fühlen und zu leben gewohnt  ist, gelte auch außerhalb dieses Milieus. Wir berufen uns auf die allgemeine Autorität  der Kirche und ihres Lehramts, um ein bestimmtes Prinzip als von dieser Autorität  verkündet abzusichern, während doch dieses Prinzip viel besser — durch seinen eige-  nen Inhalt legitimiert — die- Anerkennung der Autorität im allgemeinen stützen  könnte.  Das erste, was zu tun wäre, ist das ehrliche Eingeständnis der Tatsache, daß wir u-n‚-  sere eigene soziologisch-geistige Situation nicht kennen. Es wird zwar bei uns oft ge-  sagt, daß neue theologische Untersuchungen notwendig seien, aber tatsächlich haben wir  stillschweigend die Überzeugung, alles für das christliche Leben irgendwie Bedeutsame  sei außer Zweifel schon vorhanden und müsse nur noch verteidigt und in die Praxis  umgesetzt werden. Das jedoch, was wir nicht wissen, betrifft nicht nur die Weise der  Darlegung und Verkündigung der christlichen Wahrheit, sondern die Sache selbst, die  wir unter heutigen Bedingungen zu verkünden haben. Diese ist zwar der ein für alle-  mal geoffenbarte und in jeder Zeit zu verkündigende Glaube. Sofern er aber gerade  heute verkündet werden muß, unterliegt er, unbeschadet einer letzten fundamentalen  Identität, selbst einer tiefgreifenden historischen Veränderung. Das Eingeständnis der  eigenen Unwissenheit bedeutet zweifellos den ersten Schritt zur wirklichen Erkenntnis  der Lage und dessen, was zu tun ist.  223Glaubenskongregation un Theologenkommission heute
Folgerungen

Was folgt 8HER  - Aaus der hier kurz umrıssenen Situation für die Arbeit der Römischen
Kongregatıon un: der Theologenkommission? Was VOT allem folgt daraus für die Aus-
ahl besonders vordringlicher Themen?

Bevor WIr spezielleres Thema angehen können, scheint notwendig, daß noch
ein1ges mehr 1MmM allgemeinen DSESART wiırd. Haben WIr die Sıtuation richtig umschrieben,
dann 1STt das 9 W as InNna  - daraus tolgern kann, die Erkenntnıis, daß WIr nıcht wissen,
w1e WIr uns verhalten sollen. Der Fehler, den WIr yewÖhnlıch begehen, liegt in
der Überzeugung, dafß WIr dıe Sıtuation, in der WIr leben, gut durchschauen un dıe
Prinzıpien un: Normen schon besitzen, durch die WIF, WeNn s1e blo(ß richtig angewandt
werden, die Sıtuation meıstern können. Wır meınen oft, das einzıge Versehen, das uns

passıeren kann, sel die Unterlassung der praktischen Applikation VO  —3 Prinzıpien, über
deren Natur und Wert keinen Zweıtel g1ibt De facto aber durchschauen WIr nirgend-

wirklich dıe Sıtuation, 1n der Kiırche un Lehramt sich efinden. Wır interpretieren
die Sıtuation VO  a heute und IMOTSCH Aaus der Sıtuation VOrNL ZESTIETN, die WIr unls

gewöhnt haben Keineswegs aber durchschauen WIr 1mM etzten wirklich, welches die
Gründe sınd für die tiefgreifende Änderung der soziologisch-geistigen Sıtuation.
Wır setzen Handlungsnormen als selbstverständlıch OFraus, denen de facto heute die
Menschen nıcht tolgen. Wır legen Prinzıpıien un Maxımen VOoT, die 1ın sıch vielleicht
cehr Zut se1n mOögen, jedoch unglücklicherweise den Fehler haben, daß der heutige
Mensch s1e gerade nıcht als die eigenen anerkennen 111 Wır meınen, dıe Art un:
Weıse, w1e mMa  (} 1ın eınem klerikalen Milieu denken, fühlen und leben gewohnt
iSt, gelte auch außerhalb dieses Milieus. Wır berufen uns auf die allgemeıne Autorität
der Kirche un iıhres Lehramts, eın bestimmtes Prinzıp als VO  w} dieser Autorität
verkündet abzusıchern, während doch dieses Prinzıp viel besser durch seınen e1ge-
Nnen Inhalt legıtımıert die Anerkennung der Autorität 1m allgemeınen tutzen  d
könnte.

Das '9 W as tun ware, 1St das ehrlıche Eingeständnis der Tatsache, daß WIr un-
SETr@ eigene soz10logısch-geistige Sıtuation nıcht ean Es wird WAar be1 uns oft g..
SagtT, dafß 1ECUEC theologische Untersuchungen notwendig se1en, aber tatsächlıch haben WIr
stillschweigend die Überzeugung, alles für das christliche Leben irgendwıe Bedeutsame
se1 außer Zweitel schon vorhanden un: musse 1Ur noch verteidigt und 1n die Praxıs
UumgSeSETZLT werden. Das jedoch, W as WIr nıcht wIissen, betrifit nıcht 11UT die Weıse der
Darlegung un: Verkündigung der christlichen Wahrheit, sondern die Sache selbst, die
WIr heutigen Bedingungen verkünden haben Diese ISt WAar der eın für alle-
mal geoffenbarte und 1n jeder eIt verkündigende Glaube. Sotern aber gerade
heute verkündet werden mufß, unterliegt CI, unbeschadet einer etzten fundamentalen
Identität, selbst einer tiefgreifenden historischen Veränderung. Das Eingeständnıis der
eıgenen Unwissenheit bedeutet 7weitellos den ersten Schritt ZuUur wirklichen Erkenntnis
der Lage und dessen, W as tun 1St.
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Das ware auch für die Glaubenserkenntnis betonen. Denn hinsichtlich ihres Er-

kenntnisobjekts werden WIr leicht ZUuUr ırrıgen Meınung verführt, dafß INan entweder
schon alles WwIissen musse oder überhaupt nıchts als siıcher usmachen könne. In der
Vergangenheit wurde eın solches Reiterwerden der Erkenntnis VO  e Glaubensdingen,

die „Dogmenentwicklung“, langsam vollzogen, daß die einzelnen Schritte oft
aum wahrzunehmen. Und durch 1ne solche allmähliche Reifung VO  - Erkennt-
N1s 1n der Kirche wußte die spatere Generatıon kaum noch VO  a den Unsıicher-
heiten der früheren. Die früheren, einer bestimmten spateren Überzeugung vielleicht
ENTISESCHNESEIZIEN AÄufßerungen des Lehramts machten der spateren Generatıon schon
deshalb keine Schwierigkeiten, weıl InNnan s1e oft Sar nıcht kannte. Heute aber, alles
sıch schneller entwickelt, kann ıne solch friedliche Reifung einer Lehrentscheidung
aum werden. Deshalb mussen das Kırchenvolk un: selbst dıe Miıtglıeder der
römischen temıen sıch auch das ausdrückliche Zurücknehmen VErgangCeNeECr Ent-
scheidungen gewöhnen. Diese mussen VO  e Fall Fall ehrlich un: aufrichtig als 1N1UunN-

mehr abgetan, Ja 101°4 explizıt als falsch anerkannt werden. hne den Mut, rühere
Irrtümer ausdrücklich zurückzunehmen, wiırd das Lehramt der Kırche heute weder
glaubwürdig noch vertrauenswürdıg leiben.

Be]1 all diesen Fragen, die LIECU aufzugreifen waren, müßte viel Methodologisches VO  ;

edacht und herangezogen werden. Bislang orıft In  } be1 Fragen, die rABiE Ent-
scheidung anstanden, mehr oder wenıger auf die unmıiıttelbar vorausgehende Lehre un
Praxıs der Kirche zurück. Biblische und hıistorische Studıen, welche dıese unmıittelbar
vorhergehende TIradıtion VO Schule un: Praxıs ernsthaft iın Zweıtel zıehen konnten,
wurden de tacto nıcht angestellt oder herangezogen. Dıie weıter zurückliegende theolo-
gısche Vergangenheıt betrachtete INa  } praktisch immer LLUL als eIit einer bereits <s,  ber-
wundenen Stute der Evolution un eiıner Dunkelheıit, die schon durch die Jüngere
Schule adäquat ZU Besseren, Klareren un: Unbezweitelbareren gebracht worden
WAar. Die Geschichte wurde nıcht wirklich als kritische nstanz für ine heutige Posıtıion,
sondern bloß als die Beschreibung eınes Weges zugelassen, dessen Ziel schon erreıicht 1sSt
und nıcht mehr angezweıfelt werden kann.

Eıne solche Methode kann diese Kongregation oder Kommissıon 1ın Zukunft nıcht
weıter gebrauchen. Die Methode muß wirklıch often se1n, mıiıt ıhr 1STt das suchen, W as

noch nıcht gewußßt wiırd, mMag auch das Gesuchte nıcht 1LLUT theoretisches Interesse, SOI-

dern oroßes, praktisches Gewicht besitzen. Den modernen Methoden, dem krıit1i-
schen Verfahren der ExXezese, 1St das ıhnen zukommende Recht un: echte Wırkmög-
ichkeit einzuräumen, auch WenNnn dıe erworbenen Erkenntnisse den Auffassungen
der tradıtionellen Schulen widersprechen. (In dieser Hınsıcht bietet die exegetische
Methode des Zweıten Vatikanums noch keın Beispiel für ine kommende Metho-
dologıie; s1e zieht die Schrift NUr als Fundgrube für „dicta probantıa“ heran, Thesen

stabılısıeren, die schon VO  e woandersher ekannt und siıcher waren.) Eın methodolo-
gyischer „ Juridismus“, der ohne wirkliche Rücksicht aut das Milieu, ın dem ein ext
entstanden 1St, auf stillschweigende Voraussetzungen USW., die TLexte WwWI1e posıtıve Ge-
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interpretierte, 1St entschieden überwinden. Nıemals darf iNa  - VErSCSSCH,
da{ß dıe Übereinstimmung der Tradıition 1n eıiner estimmten Frage noch lange ke
Argument für die Zugehörigkeit der entsprechenden Lehre ZUuUr gyöttlichen Offtenbarung
1St außer INan hat unbestreitbar nachgewiesen, daß ine solche Lehre einmütıg als VO  -

Ott geoffenbart ANZSCNOMM wurde un da{fß zugleich die „ursprünglıchere“ ften-
barung notwendig al das beinhaltet, W as der ext AauSZUSaßgenN scheint. (Ich nter-
scheide 7zwischen der „ursprüngliıchen“ Oftenbarung un iıhrer begrifflichen Objekti-
vierung, WI1e iıch Pn 1nN:! Schriften ZUFr Theologie Va ausführlicher dargelegt habe.)
Dıieses un vieles andere Methodologische ware LCU prüfen und iın dıe Praxis
überführen, talls die Arbeit VO  - Kongregatıion und Kommissıon den Menschen wırk-
Sal dıenen will, die 1n dieser UHLBSSCTGE Erkenntnissituation leben

14 Aufgaben der Theologenkommission
Von dem, W3Aas hier vorauszuschicken notwendig WAar, können WIr 19888  =) weıtergehen

ZUur Behandlung einıger speziellerer Themen, die VOT allem 1MSETE ühe 1n Anspruch
nehmen mussen. Wır gehen nicht davon AQUuUS, daß SOlChE Themen notwendiıg Gegen-
stand eıner öftentlichen un autorıtatıven Erklärung der Glaubenskongregation seın
sollen, die die Kirche ergehen hätte. Es wırd vielmehr VOFAauUSSESECTZLT, daß
Themen geben könne, welche die Überlegung und yleichsam das Nachdenken der Kon-
gregatıon erfordern, ohne daß sıch unmıttelbar und sofort diese Überlegung eın
Dekret anschließen müßte, das veröffentlichen ware. Dıies alles VOFauSsSgeSCLZLT, Nier-
scheide ich mehr allgemeine und mehr spezıelle Themen. Allgemeinere Themen Nn

ıch solche, dıe, ohne Gegenstand einer öftentlichen lehramtlichen Erklärung se1N,
mehr die Selbstinterpretation der Kongregatıiıon betreffen, auch WENN solche allgemei-

Überlegungen sekundär für Lehre und Praxıs der Kırche Konsequenzen haben
können.

Allgemeine 'IThemen

Das YSLIE "Thema betrif}t Möglichkeit, renzen un Methoden, die heute, 1im Unter-
schied ZUur Vergangenheit, der Kiırche und iıhrem Lehramt be1 der Verteidigung un
Verkündigung des Glaubens zukommen. Aus dem schon Gesagten wiıird der Umftang
und die Komplezxıtät eines solchen Themas deutlıich. Was 1St CunNn, wWwenn der
heutige Mensch oftenbar ıne völlig andere Einstellung gegenüber der theoretischen
Wahrheit hat, sotern diese nıcht unmıttelbar praktisch verifizieren 1st? Wıe kann
die Eıinheit des Glaubens verte1idigt, Ja überhaupt noch ewahrt werden, WENN sıch
diese nıcht W 1e früher unmıiıttelbar 1n der einen Theologie, mi1t derselben Terminologıe,
denselben philosophischen Voraussetzungen USW., darstellen läßt? Wıe kann die Heılıge
Schrift diesen Umständen heute noch betrachtet werden als „ 110 110  ' 1NOI-
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mata ST omn1ı12 normans“, wenn S1e selbst heute als historisch vielfach bedingte Größe
erkannt ist, die abhängt VO  ; vielen Dıngen, die entweder heute nıcht mehr g1bt oder
unls mindestens nıcht als verpflichtend erscheinen? Wıe kann das Lehramt mit seiner
Lehre ..  ber bestimmte Gegenstände iıne Wiırkung erzielen, wenn seine ormale Auto-
rtät selbst 1n Z weitel SCZORCN wiırd un: solcher Z weıtel MIit ein1gem Recht sıch legıti-
merweıse autf viele Fälle erufen kann, dieses Lehramt tatsächlich geırrt hat? Was
ann als letzte Substanz und gewissermaßen innerster Kern des Glaubens verkündet
werden, dafß diese grundlegende Verkündigung auf der eiınen Seıite M ihrer SC
heimnisvollen Eintachheit un Affinität MIt dem innersten Wollen des Menschen den
Hörer VO  3 iıhrer Jebendigen und „exıistentiellen“ Wahrheit überzeugt un: autf der
anderen Seıte der Autorität, dıe ine solche Wahrheit vortragt, be] den Hörern Ver-
trauen erwirkt? Kann INa  } heute verschiedene tundamentale Arten unterscheiden, die
ıne Glaubenswahrheit verkünden? Wıe kann heute dıe amtlıche Ablehnung eines
Glaubensirrtums, sobald eın solcher VO  - einem Katholiken vorgetragen wırd, wirk-
Sa werden? In welchem Fall 1St ıne solche Ablehnung un 1n welchem
nıcht? Wenn heute dıe Menschen auch VO  3 einer tormalen Autorıität tordern, dafß für
iıhre Entscheidung die inneren Gründe angegeben werden, dıe für diese Entscheidung
sprechen, dann mu{fß INanll Iragen, ob un W1e einem solchen Verlangen be] den Ent-
scheidungen dieser Kongregatıon Genüge werden kann. Den schon ötfter an
deuteten Unterschied 7zwischen Einheit VO  - Glaube un Bekenntnis auf der einen und
dem Pluralısmus der Theologien auf der anderen Seite müfßte INa  - noch SCHAUCFK her-
ausarbeiten. Denn dieser Unterschied 1St zu einen viel größer als früher un: ZU

andern kann die Sprache VO  e} Glaube un: Bekenntnis 1n einem SOgENANNTEN wI1ssen-
schaftlıchen Zeitalter sıch nıcht einem aAScCch Pıetismus ergeben.

Zu eıner solchen Theorie der richtigen Methode 1n der Glaubenslehre muß heute
auch gefragt werden, W a4s MIit der sehr großen Zahl VO  w} Menschen anzufangen 1St,
die infolge ıhrer sıch hohen intellektuellen Biıldung psychologisch kaum dazu bereit
sınd, Aussagen des Lehramts NUur 38l dessen tormaler Autorität als solcher NZU-

nehmen, WEeNnNn S1e solche Aussagen nıcht wiırklıch DOS1tLV ın ıhre sonstıge Mentalıtät
integrieren können, die aber anderseits 1n ihrer gyeistig-psychologischen Sıtuation selbst
nıcht 1n der Lage sind, VOIL sıch selbst AUuUSs ine positıve Integration herzustellen. Eın
solches Dılemma Wr früher deshalb nıcht häufig, weıl entweder die Menschen gel-
st1g noch ungebildet N, daß S1e die Lehre des Lehramts in subtileren Fragen
iıhrem impliziten Glauben überließen oder mMIt jener einen gemeınsamen Sprache der
Gebildeten umgehen konnten, 1n der auch dıe Aussagen des Glaubens selbst geschahen.
Zu dieser soziologischen rage des Erkennens x1bt bei uns keine Theorie.

Das ZzayeLite allgemeine Thema etrifit die Frage der Kırchenzugehörigkeit. Diese
Frage scheıint schon hiınreichend geklärt se1n. Sıe 1St den Theologen se1It vielen Jahr-
hunderten genügend bekannt un scheint durch das Zweıte Vatikanische Konzil
einer ausreichenden Lösung gebracht worden se1in. Dennoch 1St das LUr be-
stimmter Hinsıcht wahr. Es xibt viele andere Aspekte dieser Frage, die auch heute
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noch völlig dunkel sind, obwohl sS1e für die Praxıs der Kirche sıch VO  } größter Be-
deutung waren. Bislang Zing jede Antwort auf diese Frage mehr oder wenıger VO  3 der
Überzeugung Aaus, daß Glaube oder Unglaube eines Menschen in bezug autf die kırch-
ıche Lehre leicht testzustellen selen. Eıne solche Voraussetzung triıfit jedoch nıcht mehr

Wır sprachen bereits VO  e jener eigenartigen, blofß partiellen Identifikation
MI1t der Kırche un: ihrem Glauben, VO  w jener seltsamen psychologischen un SOZ1010g1-
schen Koexıistenz des Willens, auf der einen Seıite in der Kırche leiben un
ıhrem Leben teilzunehmen, un: auf der anderen Seıte ennoch 1n vielen Fragen einen
genügend deutlichen Abstand VO  w ihrer Autorität un ihrer Lehre bewahren. Wie
ISt iıne solche Einstellung des Bewußftseins psychologisch und theologisch beurteijlen?
Wıe ol sıch die Kirche solchen Menschen gegenüber verhalten?

Man sieht leicht, da{fß diese rage ökumenische Konsequenzen hat Denn sonder-
barerweise betrachten WIr oft viele Menschen als Nıchtkatholiken, weiıl s1e kırchen-
sozi10logısch außerhalb der römıschen Kırche leben, obwohl s1e hinsichtlich des Jlau-
bens selbst katholischer sınd als viele andere, die sozlologisch ZUur katholischen Kirche
gehören un sıch katholisch eNnNen. Wenn einen solchen Unterschied zwıschen dem
kirchensozi0logischen Status auf der einen un dem eigentlıch theologischen (aus dem
Glauben beurteilenden) Status auf der anderen Seite heute weithin x1bt, WENN ein
solcher Unterschied praktisch nıcht überwunden werden kann und selbst die Frage,
WEn INan als gyläubig betrachten kann, vıel schwerer 1St;, als InNna  =) früher dachte, W as 1St
dann VO  - der Kırche un: ihrem Lehramt ın einer solchen Sıtuation tun”? Wen CI-

kennt s1e als ıhr gehörig an”? Wen Aäßt S1e den Sakramenten zu”? Wem gewährt
Ss1ie die „COMMUN10 1ın sacrıs“? Warum gewährt sS$1e dies den einen und den andern nıcht,
WeNnNn eiınen theologischen Unterschied zwıschen beiden Sar nıcht zibt?

Das driıtte allgemeine Thema scheıint MI1r die Unterscheidung “VO  S Moralıität und
Recht in der Kırche betreften. Es gab einen Konzilsentwurf, der ausdrücklich auf
der Verpflichtung der Moralisten bestand, 7wischen der rechtlichen un moralıschen
Ordnung in der Kirche STITrCNg unterscheiden. Und das miıt u Grund ber dıe
grundsätzlıche rage dieser Unterscheidung selbst un iıhrer praktıschen Folgen scheıint
mır nıcht gelöst. Stillschweigend pflegt INa  - nämlich als selbstverständlich ZU-

SETZEN, dafß der moralische und der Juristische Status eines Christen 1ın der Kırche, M1IN-
destens lange der ZuLte Wılle auf beiden Seıten vorhanden 1St, immer 1ın Eınklang

bringen seı1en, daß zwischen beiden keine Gegensätzlichkeit geben könne Und
dennoch 1St ine solche möglıich. ESs xibt ine Unmoral,; die nıcht schon das (jesetz
verstöfßt un SOmıIıt „iıllegitim“ eNNeCeN ware (d eın Gesetz, sSOWeıt dieses
Von der Kırche Androhung Juristischer oder überhaupt soziologischer Folgen
in der Kiırche urgiert wird); kann ıne Illegitimität, eın Abweichen VO Gesetz der
Kırche geben, das nıcht schon ine wirkliche Immoralıtät VOTL Gott eNNeN ISE:

Eıne solche Unterscheidung un Gegensätzlichkeit scha 44 1n der profanen Gesell-
chaft keine größeren Schwierigkeıiten. ber weıl die Kiırche als solche immer auch die
Moralıtät des Menschen VOrLr Gott ehüten und verteidigen hat, bringt diese Un-
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terscheidung und dieser Gegensatz beträchtliche Schwierigkeiten für sS1e mMi1ıt sıch. Denn
7zuweılen wırd ohne hinreichend SCHNAUC Refiexion auf Prinzıpien die Jurıdısche Legı1-
timıtät einer Handlung ohne Rücksicht auf deren Moralıität urgıert; dieser selbst SC-
steht INa  ; ın der Kırche keine konkrete Wirkung (man äßt 7 jemanden iıne
kıirchliche Ehe schließen, der, obzwar ohne rechtlich gültigen Eheabschluß, personal
tief und schon selt Jangem einer anderen FA verbunden War); umgekehrt wırd die-
Sser Jurıdische Status eiınem anderen verweıgert, dem InNnan VO  } seiner moralıschen Sıtua-
tion her einen solchen Status 1m anzen hätte zugestehen können, 1Ur weıl die Leg1-
timıtät dieses Status im „T1orum externum“ nıcht beweisen 1St (es wırd Ja Je-
mandem die Ehe verweıgert, der seine Freiheit VO  e einem Eheband jJuridısch nıcht be-
weısen kann, obwohl S1e tatsächlıch hat) Im kanonischen Recht kann ein solches
konfuses neınander VO  } Juridıscher un moralıischer Ordnung oft beobachtet werden.
Die Idee z VO  - einer Strafe „Jatae sententiae“, ine ziemlıch sonderbare Idee,
STAaMMT Aaus einer solchen Vermischung.

Dieses Ineinanderübergehen beider Ordnungen x1ibt einer beliebigen Irregularität 1m
Jurıdıschen Bereıch allzu unmiıttelbar ıne moralısche Bedeutung VOT Gott, die ıhr
sıch Sar nıcht zusteht, außer Wenn iıne solche Irregularıtät wirklich die öftentliche Ord-
NUuns 1n der Kırche gefährdet. Würde diese Frage grundsätzlicher und eindeutiger SC-
löst, dann könnten auch leichter und SCHAUCK die renzen des Amts in der Kırche DC-
genüber dem Gewiıissen des einzelnen restgelegt werden. Die 1 Frage hängt, w1e
Ina  a} leicht erkennt, auch MmMIiIt der anderen rage ZUSaMMECN, ob un 1n welchem Um:-
fang jemand VO  - seinem Gewissen gedrängt öftentlichen Wiıderspruch ine War

amtlıch-authentische, jedoch nıcht definierte Lehre des Lehramts anmelden kann. Die
Theologen halten alle einen inneren 1sSsens tür möglıch. Die Frage ware aber, welchen
öffentlichen, vielleicht L01°4 Jurıdıschen Stellenwert eın solcher Vorbehalt haben
könnte, ohne dafß dies der Stellung dessen, der ıh außert, 1n der Kirche Schaden
bringt.

Das Lerte allgemeine IThema scheint mır die konkrete Verfassung der Kırche und
der Partikularkırchen betreften. Es 1St klar, da{flß dıe Kirche VO  5 iıhrem Wesen her
iıne Verfassung „1Ur1S dıivinı“ hat (auch WCECLN nıcht: leicht 1St; W 1€e vielen
dünkt, N, worın dieses „gÖöttliıche Recht“ SECNAUCI besteht). ber vieles, W as iın
der konkreten Organısatıon und Konstitution der Kirche 1bt, gehört nıcht ZU gOtt-
lıchen echt. Vieles scheint vielleicht solchen Rechts se1n, 1St aber nıcht. Die kon-
krete Verfassung menschlichen Rechts jedoch, die sıch Aaus den historischen Umständen
und den Ertordernissen der jeweiligen eıt herleitet, kannn heute nıcht dem paternalistı-
schen Gutdünken der ırchlichen Autorıitäten überlassen werden, sondern bedartf einer
vorausgehenden Reflexion historischer, psychologischer, ruturologischer, soziologischer
Art; die VO  > der Theologie selbst eisten ISt. Auch hier trıfit War Z dafß recht-
ıche Veränderungen konkreter organısatorischer Art 1n den Zuständigkeitsbereich der
irchlichen Autorıitäten fallen. ber daraus folgt keineswegs, da{flß diese Autoritäten
heute alleın nach iıhrem „wohl inftormierten“ eigenen „Gewissen“ und väterlichen
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Wohlwollen vorgehen könnten. 1le diese Entscheidungen verlangen heute 1m OLTAaus

ıne Information, die auf NEUE Weıse un! mıiıt wissenschaftlicher Methode erworben
werden mußSß: Information über endenzen un:! Anliegen, die de facto 1n der Kirche
e1Dt, tür welche dıe kırchlichen Autorıtäten War nıcht einfach passıve, VO  3 diesen
endenzen abhängige Vollzugsorgane sınd, denen gegenüber s1e aber auch nıcht als
Herren schlechthin unabhängig leiben.

ich habe absıchtlich diesen mehr allgemeinen Themen nıcht die grundsätzlichsten
Fragen des Christentums, die Fragen über Gott, Menschwerdung und äıhnliche g-
zählt Diese Fragen haben WAar ftundamentale Bedeutung, aber die uUullsSseIer e1It wirk-
ıch entsprechende Anwort daraut kann VO  e} einer solchen Kongregatıion un: Kom-
1SS10N nıcht geliefert werden. Diese Antwort 1St vielmehr iıne Aufgabe der SaNzZCH
christlichen Theologıie. Es INAaS War se1n, daß 1ın diesen absolut fundamentalen Fragen
das Lehramt VO Fall Fall durch diese Kongregatıon auch 1n der Zukunft ZUuUr Ver-
teidigung des Glaubens eın Anathema nıcht vermeıden kann. Dennoch haben solche
blo{ß negatıven Entscheidungen gewöhnlıch ıne z1iemlıch begrenzte Wirksamkeit. Und
andererseits kann ıne otfizielle kırchliche Instiıtution heute praktisch auch mehr nıcht
eısten. Eıne andere Frage jedoch ware, ob un: auf welche Weıse ine Einrichtung w1e
die Glaubenskongregation iındirekt posıtıve un wiırksame Antworten auf dıese fun-
damentalen Fragen ördern könnte. hne Zweifel ware einem solchen Zıel abträg-
lıch, wWenn dıe Kongregation durch einen indiskreten Eıfer, das Unkraut AaUSZUFOLtLICN,
auch die ULE Saat vernıchten würde, W1e schon oft geschehen 1StTt.

Spezielle Ihemen

Nun sollen noch einıge mehr spezıelle Themen kurz angedeutet werden, die VOTL

allem dıie Aufmerksamkeit der Glaubenskongregation un: der Theologenkommission
verdienen. Diese Themen werden LUFL kurz angeführt, ohne daß die Bedeutung iıhres
Gegenstands und die Methode ıhrer Erforschung weıter darzulegen waren.

a) Dıie Mischehenfrage 1St heute theoretisch und praktisch yröfßtenteıls ungelöst.
Viele Fragen diıesem Thema siınd noch nıcht genügend eachtet. In der Praxıs WOCI-

den wirklich yöttliches und blofß kirchliches Recht oft durcheinandergebracht. Es wird
arüber hinaus auch oft talsch vorausgesetZL, alles hänge hıer VO treien Zugeständnıis
der kirchlichen Autorıität aD, ohne daß dıe Sache selbst un konkrete heutige Um-
stände für die kırchliche Autorität Normen und renzen SEL ZTEN Wenn hierin nach
eıner War SENAUCH, aber bald un schnell in Gang bringenden Überlegung nıcht
einfache, tür alle wirklich durchsichtige un: praktısche Gesetze geschaffen werden, un
War ohne unzählige Ausnahmen un legalistische Prozeduren, dann wırd nıchts -
deres geschehen, als dafß dıe Allgemeinheıt un: selbst der Jüngere Klerus sıch nıcht
mehr diese esetze kümmern.
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Sehr drängend 1St bekanntlich dıe rage nach der „CommuntıCatıo ın Sacrıs“. Es
estehrt die Gefahr, daß dıe Praxıs sich bald nıcht mehr die Vorschriften der sowohl]
katholischen WwI1ıe nıchtkatholischen kirchlichen Autorıtäten kümmert. Was hierbei bis-
Jang testgelegt wurde, 1St nıcht einfach un!: durchsichtig und macht viel eher den
Anschein eınes wen1g logıschen Zugeständnisses. Dıie grundsätzlıche Frage nach der Eın-
stellung ZUr Eınıgung 1m rituellen Bereıich scheint M1r nıcht gelöst, zumal NUur schwer

sehen 1St, welche Glaubenseinheit wirklich erreicht, gefordert un in Aussıcht SC-
stellt werden kann.

C) Die Kindertaufe 1St ebenfalls iıne Frage, die auch be] unls bald größere Schwierig-
keiten machen scheıint. Ich meıne, dafß INa  - sıch auch hier VOrFr der allzu leicht über-
18880881{ Ansıcht hüten mußß, diese Frage se1l in jeder Beziehung schon gelöst.

Eıne andere spezıielle, aber praktisch drängende Frage ezieht sıch auf die Un-
auflöslichkeit einer chrıistlichen Ehe, die geschlossen un vollzogen 1St. Auch WENN

das Grundprinzıp VO  ; der Unautlöslichkeit VvoOrausgeSsetzt wırd iıne Voraussetzung,
dıie gew1fß nıcht jeder historischen un theoretischen Schwierigkeit entbehrt dann
verlangen immer noch viele konkrete un praktısche Fragen nach einer hinreichenden
Antwort. Wann lıegt wiıirklıch un: nıcht bloß präsumtı1v jene intellektuelle und
moralısche Reife VOT, ohne dıe eın Konsens, der ine unauflösliche Ehe stiften soll, SdI
nıcht möglıch 1St? Kann ıne solche Reife 1n jeder soz10logischen und kulturellen Lage
dıe gleiche se1n? Die objektive Unauftlöslichkeit einer christlichen Ehe auch zugegeben,
bleibt dıe Frage offen, ob alle Menschen die Verpflichtung einer solchen objektiven Un-
autflöslichkeit wirklich exıistentiell un subjektiv „realisıeren“ können. Und weniıgstens
VvVon daher entsteht dann dıe sechr dunkle Frage, Ww1e die Kırche sıch gegenüber jenen
verhalten soll, denen die subjektive Überzeugung hinsichtlich der Erlaubtheit einer

Ehe nach eiıner zıvılen Scheidung nıcht leicht bestritten werden kann. Dieses
und vieles andere scheint bei der Unauflöslichkeit der Ehe dunkel un: nıcht gelöst.

e) gestehe meıne Ansıcht, dafß vieles, W as M1t dem Zölibatsgesetz 11l-

hängt, einer ucnmn, auch theoretischen Überlegung bedart. Denn bei der Verteidigung
des Zölibats werden nıcht selten Prinzıpien herangezogen und urgiert, dıe INan WAar

als unbezweıtelbar behauptet, dıe aber gleich gul VO  > andern als nıcht bewiesen be-
strıtten werden können. Auch 1ın dieser Frage, scheint mır, wiırd nıcht genügend autf dıe
Grenze reflektiert, iın der sıch auch die kırchliche Autorität halten mMu Auch hier be-
WeIlst oftenbar dıe Legitimität einer mıt tormaler Amtsvollmacht erlassenen Vorschrift
für viele allzu leicht auch die Wırksamkeirt dıeser Vorschrift, auf die umgekehrt aber
auch die Vorschrıift selber achten mufß, damıt S1ie jeder Hınsicht Jegitim ISt.
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